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Zivil- und armenrechtliche Altersfürforge.
Von A. wild, Pfarrer, Zürich 2.

Durch die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft ist kürzlich die Stiftung
„Für das Alter" ins Leben gerufen worden, die bezweckt: „l. In unserm Lande
d,e Teilnahme für Greise beiderlei Geschlechts ohne Unterschied des Bekenntnisses
zu wecken und zu stärken; 2. die nötigen Mittel zur Fürsorge für bedürftige Greise
und zur Verbesserung ihres Loses zu sammeln; 3. alle Bestrebungen zur Förderung
der Altersversicherung, und insbesondere auch der gesetzlichen, zu unterstützen."
Diese Stiftung ist veranlaßt worden durch die Beobachtung, daß die Fürsorge für
das Alter in unserem Lande vielfach sehr zu wünschen übrig läßt. Es fehlt eben

auch an der gesetzlichen Handhabe, wie aus den folgenden Ausführungen hervorgeht,

für eine wirksame, den modernen Anforderungen entsprechende
Altersfürsorge.

Sehen wir uns zunächst im schweizerischen Zivilgesetzbuch nach

Bestimmungen über die Altersfürsorge um. Da ist einmal der Artikel über die

Unter st ützungspslicht: Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie
sind gegenseitig verpflichtet, einander zu unterstützen, sobald sie ohne diesen
Beistand in Not geraten würden. (Art. 328.) Kinder sind also Pflichtig, ihre Eltern,
Enkel ihre Großeltern zu unterstützen. Sobald-Eltern oder Großeltern auch nur
in Gefahr stehen, in Not zu geraten aus irgendwelchen Gründen, aus eigener
Schuld oder unverschuldet, Haben Kinder und Enkel die Pflicht der Unterstützung.
Die Einrede, die Eltern oder Großeltern seien ihnen fremd und haben sich ihrer
nie angenommen, oder haben die dräuende Notlage durch ihr Verhalten selbst

heraufbeschworen, ist nicht stichhaltig. Entscheidend ist allein die Blutsverwandtschaft.

Ist sie Vorhänden, so tritt auch die Pflicht der Unterstützung an die
Blutsverwandten heran. Ihre Erfüllung kann unter Umständen erzwungen werden,
und zwar in den einen Kantonen durch Geltendmachung -des Anspruches bei den

Gerichts- und in den andern bet den Verwaltungsbehörden. (Art. 329, 3.) In den

Kantonen Zürich, Freiburg, Aargau, Waadt, Neuenburg und Genf sind es richterliche

Behörden, in den übrigen Verwaltungsbehörden. Die Unterstützung soll so
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bemessen-werden, baß sie zum erforderlichen Lebensunterhalt des - Bedürftigen
huimchcht..Mnd wen, Verhältnissen des Pflichtigen.,ange,mssen ist, f(Arkl
Eine den früheren guten Verhältnissen des Bedürftigen und seinem trüberen
großen Verbrauch entsprechende Unterstützung muß also nicht geleistet, werden,
jondern nur die zum Lebensunterhalt erforderliche Hilfe. Von dem Pflichfigen
darß'Nichi Mehr verlangt, werden, als- seinen Verhältnissen ängeiiiessen istj h. h.
er.daxst.nicht so stark in Anspruch genommen werden, daß er selber in..Not-,gerät
Nsth unterstützungsbedürftig, wird, oder für seine Familie, nicht mehr in richtiger
Weise sorgen, z. B. seine Kinder nicht mehr einen ihnen passenden Beruf erlernen
lassen kann, Neben hen leiblichen Kindern sind auch Adoptivkinder zur
Unterstützung verpflichtet, ferner die außerehelichen Kinder gegenüber der Mutter und

..gegenüber dern Vater bei freiwilliger Anerkennung mit StandeSfotge (Art?-39-3)
oder bei gerichtlicher Zusprechung mit Standesfolge. (Art. AM, 1.).

Art. 333, 2 sodann bestimmt: Das Familienhanpt ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß aus dem Zustande eines geisteskranken oder geistesschwachen Haus-

-genossen weder für diesen selbst/noch für andere Gefahr oder Schaden erwächst.
Nötigenfalls soll es bei der zuständigen Behörde zwecks Anordnung der erforderlichen

Vorkehrungen Anzeige machen. - p .p. " S. p
.......Geistesschwäche, tritt vielfach infolge-Alters eiii.. Befinden sich .nun in,eurem
Haushalt solche alte g e i st e s s ch w a ch e P e r s o n e n so hat das Familienhaupt

dafür zu sorgen/.daß sie..weder sich-, selbst noch ändern .Schaden zufügen,
indem es ihnen die nötige Pflege, Wartung und. Beaufsichtigung verschafft. Ist
das in der eigenen Familie nicht möglich, wird es sich nach einer passenden frem-
fden Familie umsehen, oder Versorgung in einer geschlossenen'Anstalt veranlassen,
und wenn der zu Versorgende kein Vermögen und keine nnterstützungsfähigen
Verwandten hat, sich an die zuständige Armenpflege wenden, eventuell auch oie

Bevormundung der geistesschwachen alten Person bei der zuständigem. Vormund-
.schaftsbehörde beantragen.' (Art. 369.) Für Schaden, ..den .ein geistesschwacher
oder -geisteskranker Hausgenosse verursacht, haftet, das Familicnhaupt,. insofern
es nicht darzutlln vermag, daß es das übliche und durch die Umstände gebotene
Maß von Sorgfalt in der Beaufsichtigung beobachtet hat. Das Einführungsgesetz
won'- O b w aId en überbindet die erforderlichen Maßregeln zur Verhütung
wön Schadensverursachung durch einen Geisteskranken, oder Geistesschwachen,
sofern die behördliche Mitwirkung verlangt wird oder geboten erscheint, der.zustän¬
digen Vormündschaftsbehörde. (Art. 62.) Nach dein E.G. von .Freiburg hat
-sich--wenn durch den Zustand eines geisteskranken oder geistesschwachen. Hausgenossen

Maßnahmen geboten sind, das Familienhaupt an den Oberamtmann zu
wenden (Art. 96)pnach dem des Kantons So loth u rn an das Oberamt. Zur
Erstattung dieser Anzeige sind hier auch die Gemeindebehörden des. Wohnortes

-des Geisteskranken oder Geistesschwachen verpflichtet. (Z.123.) Das E.G. von
B a s e Ist a d t bezeichnet das Polizeidepartement als die Instanz, die', stuf-

Anzeige des Familienhauptes gegenüber Geisteskranken und Geistesschwachen die

'erforderlichen Schutzmaßregeln trafst. (§ ?1.) An -m- s

- gsrp zgg Z.G.B, besagt: Unter Norm u n d s ch a ft gehört jede unmündige
Person, die infolge von Geisteskrankheit oder G e i st e s s ch wä che ihre
Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, zu ihren: Schutze dauernd des Beistandes
und der Fürsorge bedarf oder die Sicherheit Anderer gefährdet, Die Verwal-

ckungsbehörden und Gerichte haben der zuständigen Behörde Anzeige zu machen,

sobald sie in ihrer Amtstätigkeit von dem Eintritt eines solchen Bepormundungs-
salles Kenntnis erhalten.

-
'

-- Geistesschwäche ist) wie. oben ausgeführt,-oft.eine Begleiterscheinung-,dK
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WtM. - -àteìdie Mystjinnmflg.'des. Art. 369 fallen 'demnach auch stlke.'getstÄ--
schwache Leute., u.u,-xc

Die - Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder' Geistesschwäche darst nstr
nach Einholung des Gutachtens von Sachverständigen erfolgen,- das sich aüch-übsri
die Zulässigkeit einer vorgängigen Anhörung des zu Entinündigenden än-szü--
stwechen-hat., - (Art. 374, 2.) ,1

Auch die, Eiflführungsgesetze zum schweizerischen Zivilgesetzbuch befassen sich
mit der Entmündigung wegen Geisteskrankheit und Geistesschwäche. Das E.G.
vom Zürich, besagt in §, 84: Bei Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder
Geistesschwäche ist das Gutachten des Bezirksarztes unter Zuziehung des
behandelnden Arztes oder dasjenige eines Arztes an den kantonalen Krankenanstalten
einzuholen. — Die für das Gutachten nötigen Erhebungen und Berichte, soll der
Arzt, selbst einziehender kann,auch, Erhebungen, insbesondere,'die Einvernahme
von, Zeugen) durch das Stütthalteramt verlangen. Aehnlich- destinant, das.-E:G)
von L u z e r n uird, fügt Noch hinzu: Wird die Richtigkeit des Gutachtens ange-,
lochten, so soll noch, das Gutachten des Sanitätsrates, eventuell unter Beizietzung
mues Irrenarztes, eingeholt werden. Erachten diese Sachverständigen eine vors
zäiigige Anhörung des zu- Entmündigenden für angemessen, so soll der Gemeinde»
rak diese Einvernahme vor der Entmündigung vornehmen. (§ 48.) Das E.hsst, von
Uri verlangt lediglich die Einholung des Gutachtens von Sachverständigen im
Same von Art. 374, Abs. 2. (§.43.) Das E.G. von Schwyz statuiert eine Ans
Mgepflicht der nächsten Angehörigen, wenn eine Person infolge von Geistes-:
schwäche unter, Vormundschaft gehört. (§ 62.) Die Entmündigung wegen.Geistes»
lrankheit oder Geistesschwäche setzt eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalles durch
den Bezirksarzt mit. Zuziehung des behandelnden Arztes voraus. (8 64:) Das
E.G. von D b w a ld e n verlangt bei der Entmündigung wegen Geisteskrankheit
oder,Geistesschwäche das Zeugnis eines Arztes, nötigenfalls das Gutachten eines
SpezialisteN der strrenheilkunde (Art. 61); das von N i d Wald en das Gutachten
zweier patentierter Aerzte. (§ 48.) Das E.G. von Gla r u s verpflichtet,die Zivil-
Itandsbeamten, Verwaltungsbehörden und Gerichte dazu/ dem Waisenamt Anzeige zu
machen, sobald fie in ihrer Amtstätigkeit voir deni Eintritt eines BovormundungA-
salles wegen llnmiindigkeit,, Gersteskrankheit oder Geistesschwäche (Art: 368 stmd
369) Kenntnis erhalten. —- Diese Anzeigepflicht liegt auch den nächsten
Verwandten ob. (§ 68, 1, 2.) Das E.G. von Freiburg überträgt bei der Entmüu-
vigung einer Person die llntersuchnng dem Friedensgericht, das den zu EntmüN-
oigendcn verhört und ihn, falls er nicht, persönlich erscheinen kann, in seiner Wohnung

einvernehmen läßt. Handelt es sich um eine Bevormundung wegen
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche, so holt es ein ärztliches Gutachten ein. (Art. ,411.)
Das Ebb. von S o loth u r n weist das Recht, in den Fällen von Geisteskrankheit
oder, Geistesschwäche einer Person beim Amtsgerichtspräsidenten ein Begehren
um Entmündigung derselben zu stellen, den Verwandten und der Ehèfràu des zu
Bevormundenden, der Waisenbehörde seines Wohnortes nnd seiner Heimat, sowie
dem Llwromtnàu seines Wohnortes und seiner Heimat zu: (§133-, 4.) Wird
als Grund der Entmündigüng das Porliegen van Geisteskrankheit oder GEms
ichwäche behauptet, soi hat der Ämtsgerichtspräsident das Gutachten von Sachverständigen

einzuholen) (§ 139.) Das E.G. von Basel st« dt nennt als: Klage-
berechtigte bei Entlniindigung Wegen Geisteskrankheit und Geistesschwäche: den

Ehegatten und die Verwandten der Person, deren Entmündigung verlangt wird)
sowie..die'Vormundschaftsbehörde.^Das Gericht hat der Vormnndschastsbehörds,
wenw-sie nicht selbst. Klägerin ist/von der Einreichung der Klage Kenntnis zu
Zeben:. (§ 83::) Nach :§ 46 E.G. .von,:B.a s el la n„d, hak bei, einem Behormundungs:
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fall noch Ark. 863 der Gemeinderat, ohne eine Eingabe der zunächst Beteiligten
abzuwarten, von sich aus Vie Bevormundung beim Statthalteramt zu beantragen.
Der Antrag muß schriftlich eingereicht werden und die Tatsachen, auf die er sich

gründet, unter Angabe der Beweismittel enthalten. Z 41 : Der Bezirksstatthalter
hört, wenn es möglich ist, die Person, gegen die der Antrag auf Bevormundung
gestellt ist, über die geltend gemachten Gründe ab; über die Einvernahme ist ein
Protokoll aufzunehmen. Er macht zur ErWahrung der Entmündigungsgründe
und der Tatsachen, auf die sich die Verteidigung stützt, die erforderlichen Erhebungen

und holt die vom Gesetz verlangten sachverständigen Gutachten ein. (Art.
374, 2.) Soweit dies notwendig erscheint, sind auch die nächsten Anverwandten
einzuvernehmen, und im ferner:; ist dem mit Entmündigung Bedrohten Gelegenheit

zu geben, sich über allfällige im Laufe der Untersuchung beigebrachte neue
Tatsachen zu äußern. Das E.G. von Schaff Hausen bestimmt: Die Entmündigung

wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche erfolgt unter Vorsitz des Wai-
jeninspektors durch die Waisenbehörde. Als Sachverständige sind in der Regel der
Direktor der kantonalen Irrenanstalt und der Bezirksarzt beizuziehen. Diese
geben ihr Gutachten nach Anhörung des behandelnden Arztes ab. Erachten die
Sachverständigen die Einvernahme des zu Entmündigenden als zulässig, so ist er
vor dem Entscheide zu hören. (Art. 63.) Das E.G. von Appenzell J.-Rh.
bezeichnet als anzeigepflichtig an die Vormundschaftsbehörde in Fällen von
Geisteskrankheiten und Geistesschwäche die nächsten Angehörigen und die Mitglieder
der Bormundschaftsbehörde. (Art. 47 à.) Nach dem E.G. von St. Gallen holt
das Waisenamt im Falle der Bevormundung wegen Geisteskrankheit oder
Geistesschwäche ein schriftliches Gutachten darüber ein, ob der Geisteszustand des Leidenden

Bevormundung erheische und ob seine persönliche Anhörung zulässig sei. Die
Begutachtung erfolgt durch zwei Sachverständige, unter welchen der Bezirksarzt
oder, wenn bereits eine Versorgung in einer staatlichen Heilanstalt stattgefunden
hat, der Anstaltsarzt sich befinden müssen. Bejaht das Gutachten die Notwendigkeit

der Bevormundung, und schließt es die Zulässigkeit der Anhörung des zu

Entmündigenden aus, so ordnet das Waisenamt die Bevormundung ohne weiteres
an. Erachtet das Waisenamt das Gutachten als nicht beweiskräftig, so entscheidet
der Regierungsrat, der weitere Gutachten einholen kann. (Art. 36.) In den Fällen

von Geisteskrankheit oder Geistesschwäche von Vernehmungsfähigen erfolgt
die Entmündigung oder Beschränkung der Handlungsfähigkeit, sofern eine
Einsprache vorliegt, durch Gerichtsentscheid. (Art. 97.) Das E.G. von G r a ubün -

d e n ermächtigt in Art. 69 den Vormundschaftspräsidenten, die zur Erwahrunz
der Entmündigungsgründe erforderlichen Erhebungen zu machen und die vom
Gesetz verlangten sachverständigen Gutachten einzuholen. Das E.G. des Kantons
A a r g au setzt für die Entmündigung gemäß Art. 369 das gerichtliche Verfahren
fest. (Z 61.) Zur Klageanhebung sind die Verwandten und Verschwägerten, der

heimatliche Gemeinderat und die Vormundschaftsbehörde berechtigt. Die letztere

ist hiezu verpflichtet, wenn ihr durch eigene Wahrnehmung oder durch eine glaubhafte

Anzeige Gründe zur Entmündigung bekannt werden. Das Gericht trifft von

Amtes wegen die erforderlichen Maßnahmen, um die^Gründe zur Entmündigung
festzustellen. (Z 62.) Auch das E.G. von Th u r g au verpflichtet in einem
Bevormundungsfall wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche das Waisenamt, nach

Art. 374, Abs. 2 das Gutachten von Sachverständigen, nämlich des behandelnden
Arztes und außerdem des Bezirksqrztes oder des Direktors der kantonalen
Irrenanstalt, einzuholen und, wenn der zu Entmündigende gegen die Bevormundung
keine Einsprache erhebt, dem Bezirksrate die Anordnung der Vormundschaft zu

beantragen.- Erhebt der zu Entmündigende gegen die Bevormundung Einsprache,
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so hat das Waisenamt. die Tatjachen und Beweismittel, auf welche sich das Ent-
mündigungsbegehren stützt, schriftlich dem Bezirksamte nawhaft zu machen.

52.) Das E.G. des Tessin bezeichnet als antragsberechtigt zur Entmündigung
die Verwandten in auf- und absteigender Linie, den Ehegatten, die nächsten

Seitenverwandten, die Vormundschaftsbehörde und den Staatsanwalt. (Art. 45.)
Das Entmündigungsbegehren ist beim Prätor im ordentlichen Prozeßverfahren
anzubringen. (Art, 46.) Das E.G. des Kantons Waliis besagt in Art. 96:
Tritt ein in den Art. 369, 379, 371 und 372 Z.G.B. vorgesehener Bevormundungs-
fall ein, so hat das Waisenamt entweder von sich aus oder auf Anzeige der dazu
verpflichteten Behörden oder auf Antrag der Vormundschaftsbehörde der Heimat
des zu Bevormundenden oder endlich auf Ansuchen der Verwandten oder Ver»
ichwägerten oder des Ehegatten desselben beförderlichst das Entmündigungsver-
fahren einzuleiten und durchzuführen. Die zur Anzeige verpflichteten Behörden
und Personen, welche die Bevormundung beantragen oder nachsuchen, haben die
Tatsachen, auf welche sie sich stützen, genau anzugeben. Das E.G. des Kantons
Neu en bur g verlangt zur Bevormuitdung durch die Vormundschaftsbehörde
ein begründetes Gesuch von der betreffenden Person selbst oder von ihrem
Ehegatten oder ihren Verwandten bis zum vierten Grad einschließlich, oder vom
Gemeinderat oder dem Staatsanwalt. (Art. 39.) Um die Wahrheit und Wichtigkeit
der gemachten Angaben festzustellen, veranstaltet die Vormundschaftsbehörde eine
Untersuchung und hört alle Personen ab, die ihr zur Erteilung von Auskünften
geeignet erscheinen. Sie ernennt gegebenenfalls einen oder mehrere Sachverständige,

die ihr über den Geisteszustand des zu Bevormundenden Aufschluß geben
können. Der zu Bevormundende wird immer gehört, wenn das Gutachten der
Sachverständigen seine Einvernahme nicht als unmöglich erklärt. (Art. 32.) Aehn-
liche Bestimmungen enthält das E.G. von Genf (Art. 26, 28).

Nach Art. 372 Z.G.B, kann einer mündigen Person auf ihr B eg eh r e n e i n

Vormund gegeben werden, wenn sie dartut, daß fie infolge von
Altersschwäche oder andern Gebrechen oder von Unerfahrenheit ihre Angelegenheiten
nicht gehörig zu besorgen vermag.

Die Altersschwäche kann in körperlicher Hinsicht (Unbeweglichkeit,
Lähmung, Abnahme des Gesichts usw.) oder geistiger (Abnahme des Gedächtnisses,
beginnende Altersverblödung fäemsntia ssnilisj) sich zeigen. Fühlt sich der
Betreffende durch solche Altersschwäche in der Besorgung seiner Angelegenheiten
gehemmt, so kann er sich nach freiem Ermessen unter Vormundschaft begeben; ein
Zwang liegt keineswegs vor. Das Gewöhnliche wird aber sein, daß er nicht selbst

zu dieser Einsicht kommt, sondern von Dritten, seinen nächsten Verwandten oder
Fremden, darauf aufmerksam gemacht werden muß, ja daß diese, gestützt auf
Art. 369, die Bevormundung einleiten. Denn gerade auch alte Leute, und namentlich

solche, die in, reichem Maße gearbeitet und gewirkt haben, wollen oft nicht
erkennen und zugeben, daß sie nicht mehr so gut wie früher alles besorgen können.
Das Einführungsgesetz von Zürich äußert sich zu Art. 372 und 394; Die Bevor-
mundung und Verbeistandung auf eigenes Begehren erfolgen auf Antrag des

Waisenamtes durch den Bezirksrat, wenn dieser sich überzeugt, daß das Begehren
auf dem freien Willen des Antragstellers beruht, und wenn die gesetzlichen
Erfordernisse vorliegen. (Z 87.) Bern; Liegt das eigene Begehren einer Person um
Bevormundung vor und ist nachgewiesen, daß gesetzliche Gründe vorhanden sind,
so verfügt der Regierungsstatthalter nach Anhörung der Vormundschaftsbehörde
die Entmündigung. (Art. 33.) Lu z e rn ; Wenn eine mündige Person freiwillig
den Schutz der Vormundschaft ansprechen will, so muß sie dem Gemeinderate ein
schriftliches Gesuch einreichen. Der Gemeinderat soll in der Regel den Gesuch-
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steller 'a»ch''.mülrdlich einvernehmen - und -sodann den Vôàund' ànenneg,/ .sErr,
die.Voraussetzungen voir Art. 372 Z.G.B/ zutreffen. (§ W.) S ch w y,z'/. Wer M
sreiwillig, unter Vormundschaft begeben will/hat diesen Willen sowohl
unterschriftlich zu bezeugen/mls iiberdies chersöiilich vor dem Waisenamt zu erklärciu
Beruht, das Begehren wirklich auf dem freien Entschluß der Person und liegen dies
gesetzlichen Voraussetzungen vor, so beschließt das Waisenanit die Bevorniundung/
welche der Bestätigung durch den Gemeinderat bedarf, (8/67.) N i d w a l d e n /
Das eigene Begehren einer Person urn Bevormundung MUß dein Gemeinderates
schriftlich eingereicht werden. Der 'Gemeinderat soll den Gesuchsteller Persönlich,
einvernehmen und hab ihm einen Vormund'oder Beistand zu ernennen, wenn me
gesetzlichen Voraussetzungen zutreffen. (8 Ätz) Zug: Begehren von Mündigen
Personen uM Bestellung eines Vormündes int Sinne des Art. 372 ZsG.B. sind
der zuständigen Vorinllndfchaftsbehörde stenntnis zn geben., Wird das Gesigch

abgelehnt^ so stecht benb Gesnchsteller das RekiirSrecht an die Aufsichtsbehörde zu,,
ivelche darüber unter Vorbehalt der Weiterziehung an das Bundesgericht entscheidet.

(8 47.). Freibürg i Verlangt eine nn'indige Person, daß sie unter' Vor--
mündschaft-gestellt ivetde, 'oder'daß' ihr'vi,n Beirat oder ein Beistand/gegeben
werde, so entscheidet därüber nach gewalteter Untersuchung das Friedensgericht)
nuter'Vorbehalt der Weiterziehung an das BözirkSger'icht. (Art.

' Base

tstä d t: Die Entmündigung alls eigenes Begehren erfolgt durch den Vorsteher
des Vörmuiidschllftswe'sens nach Feststellung der Voraussetzungen und nach

Einvernahme des 'Gesuchstellers. Bei Abwei-snng -des Begehrens ist"der Vorsteher dP
Fnstizdefürrtements estnzige'känt'onalesRekursiirstaiiz. '(8 8K.) S chaffha'n s e n r
Die Entütündigung äiif'eigencS Begehren erfolgt durch die Waiseirlwhörde,'wenii
sie sich überzeugt, daß- das Begehren muß dem freien Willen' des Antragstellers
beruht und daß die'gesetzlichen Gründe für die'Bevormnndinrg vorlmiidèn' stiide

(Art. 7>6.)
' A P p d n z e l'I J.-R h.: "Wer sich freiwillig -unter -Vormundschaft

begeben will, lust diesen'Willen persönlich/durch beglaubigte Vertretung oder'schriftlich,'bei

m Präsidenten der Vormnndschaftsbehörde zu erklären) Bericht'das
Begehren auf dem freien Entschluß der Person und'liegen die gesetzlichcit Voraiis-
setzilngen bor, so ordnet der Präsident'die Bevormundung an/welche der Bestätigung

dü'rch die Behörde hedurf. ' (Art/ 49.)' S't. G a 11, b 'n i F-m Falle der Bevor--

iunnd»'ng-oder Perbei'ständüiig aüf ei'gestes' Begehren hat das Waisenamt durch

Einvernähme des Gesuchstellers' und' allfnllige' Beiveiseichebilngen das' Vorliegen
der gesetzlich'eli Voratißsetz'ii'iigen zu Prüfen. Das'Begehren- ist'zu Protokoll zu

nehmen und' von' dem Gesnchstelle'r zu - n.n-terzeichnen. (Art. 94.) T h n r g a na

Die-'Beváriiiiuidiilig anf eigenis Begehren wird auf Bericht und-Antrag'des
Wäiscuamtes vom Bezirksrat beschlossen,-wenn er' sich überzeugst daß das Be-

gehreii aus dein freien Willen des zu Bevorninndenden beruht und daß gesetzlich?

Gründe'fnr die Bevormnndttng vorhanden sind. (8 63.) Tefsi n Die freiwillige

Vormn'ndschaft wird 'von der Vormündfchäftskomdnifsion 'beschlössen-,' unter

Vorbehält'des Rekurses an dm AistsichtSbehörden. (Art. 49.)' Wandt : Die
Gesuche üm'freüwillige Bevormundung oder Veübeistäiidüiig'geinäß Art.-372 und 394

ch.'G/V/sind von dem Gesnchstelle'r dem Friedensrichter des Wohnortes einzureichen,

Sie können auch'Mündlich dem Friedensgericht vorgebracht werden) das.' nachdem

cs bett'Gesnchsteller/angehört und -die von ihm vorgebrachten -Tatsachen gep'rmt

ijci't-/ nach/'seìn'à-'Giltfinden beschließt. -(Art/All.')
' Wä l ki's'b Liegt das eigene

Begbhren einet Person usti Bevoriiinndüng vor und ist'nachgewiesen) daß geseb-

üche Gründe vorhanden sind (Art. 372 Z)G.B.)','so verfügt das/Wai-senäMt we

EntnufnÄgung ohne wmtere's. -(Ärst 97.f N en e n b u r g w Beim Borhan-denMU

det gesetzlichen Griinde verfügt die VörmundsHäftsbehöröe die 'Ver-vrumndu'ilg.



Mrt.' 31.) - G e n f.c.'.Dqs 'Gericht'spricht-'-dieBevormMîûnU ode'r-VêrberstâMiNtg
.aus.-(Art- 27.) - - '

z- a 7-- -.'s-
'' .- .'Auch die B e list n ,ì d f-ch a f t kann -infolge AItérs eintreten. Das ststvilgefetz
sagt darüberi Auf.Ansuchen eines Beteiligten oder von Amtes-wegen ernennt die
Vc>r»uundschaftsbebörde einen .Beistand .da/ wo das Gesetz es- bojonders vorsiebt
-Wrt.-.282,..297/ 311, 762. 823),,soivie-in folgenden-Fällen:71. weini Äne-nliindkge
Person in -einer- dringenden -Angelegenheit infolge voir Krankveits Abwesenheit
wder 'dergleichen. weder selbst.- zn -handeln,, noch einen Vertreter zu' bezöi.ch'nen ver-
auag. (Art. 392...-1,.2.) -- T r a ..-- -a -..

- -

-. Neben Krankveit und Abwesenheit, wird .auch -an Altersschwäche zu'h'enkeii
-sein. Es muß rsich um eine dringende Angelegenheit bandeln, in der' rasch vorge-
-gangen werden sollte, wozu der Betreffende, infolge Alters oder Kraukheit risw.
nicht imstande, ist,, also' etwa um Rechtsgeschäfte oder.tliu Persönliche Fiirsorg''.
.Wenn z. B. eine alte Person rasch versorgt werden sollte.«nd sichnicht -imskande
fühlt, diese Versorgung selbst durchzuführen, wird sie einen Verwandten.oder Freund
'usw. nur die Bestellung eines Beistandes ersuchen. Währenddem Nie' Vormundschaft-eine

dauernde Vertretung darstellt und der Bevormundete feine.-Handluitgs-
sähigkeit verliert, ist die Beistandschaft hier nur eine Vertretung in einzelnen
Notfällen, sund der Derbeistiindete BI.ei.bk.haiidstiiigsfähi-g.- -(Art, 4-17.-).. Der Bei-
svnrd hat bei. Besorgung einer einzelnen Angelegenheit die.Anweisungen .-der Vor-
.nnmdschaftSchehörde genari. zn beobachten. (Art. -418.) - - st- g -

DerchBeistaild..kann-glich als bloßer -Nerniögeilsverwatt.rr eingesetzt werdeii
leistlnfähigkei-t einer Person, die Verwaltuirg.ihres Vermögens selbst zu besorgen
.söer-. einen Venstreter zu bestellen, falls nicht die Vormundschaft anzuordnen ist.

(Art. 393.) Tie-Gründe für die klnfähigkeit -werden vor .allein aus-KBankheit, und
Alter sein. Einer mündigen Person- kann.auf ihr Begehreli ein. Beistand gegeben
werden, wenn die Voraussetzung der Bevormundung auf eigenes Begehren
(Art. .'372) vorliegen,,-(Art.-394.) Die Vornlundschaf.tSbehörde hat da die. Wahl
.stvifchen. der Vorinu-ndschaft,-Beistalchschaft iiiid Beiratschaft,

- Wenn fifr die, Entnsti.n-digui'.g einer Person kein genügender Grund vorliegt,
gleichwohl aber -zu ihreiii,(ökonontifchen) Schutze eine .Beschränkung der. Hand-
hmgsfähfgke-it als notwendig ^ erscheillt, so kann ihr ein- B e i r a t gegebeil werden.

(Art. 3M.). - (Fortsetzung folgt,)

Bern. Die B e r.u.i f ch e u - B e z i r k S s.p i t.ä.l e r. Die Beteiligung des
Staates an den Bezirksspitälern geht auf das Jahr 1833 zurück, indem der.Staat
damals eine Anzahl Staatsbetten .in den. „Notfallstuben",- wie die .Spitäler d-a-

uials genaiiiib wurden, errichtete.. Nach ilild nach.haben sich diese. Notfallstnh.en da
amd dort erweitert, uild die Zahl der Staatsbcttei!..wurde vermehrt.'.Fiii Jahre
1848 iststie -auf 199 airgeinachsen, und der Stcmt.hat'.si'ch dahei..nlit,eii'êx...?ttbpen'
fio-n von -Fr.-1.7)9 -pro Bett und Tag Beteiligt. Dlirckpdm .Volksboschlustivoui 28.
November 1889 wurde die Zahl der Staatsbett-su auf,47ö erhöht,miid her. Staat
verpflichtete sich, Pro Tag und pro St-aatsb-ett dein betreffenden Spital 2 Fr. zu
vergüten" Zächl bon B77> war jahrelàiìg fcst'stel'e'gt'.'" ErstBurch Anirahme.-'des

1899 über die -Beteiligung dessSwakesmu der- öff-en?-

pMii* AWkAMÂêîMrde dibfes' -Htzmmà'chii-fMobeu^âàà-D^îetz.chiMt
-heute die'GrünÄlage-für die Leistüngeü dàs-'Mstates aii'W'WWDUMKs-Aà,
wo,lktb durch.diwists"'GZeß nicht .N'ur'IM'BMAstalàrstiitz^ fo.stàpn auch auf
mindestens Iß oder, höchstens' Ist der PflègemggJgehen.' Feriiêr ÌBWe dadurch eine
gerechtere'MMMrU'derJNMtZvèWKWàkMM.tlwèrdè'n, unter Berücksichti-
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